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a) Die Z uständigkeit des Bundesgerichtshofs in Verfahren 
nach § 19a GWB für Streitigkeiten gegen selbständig anfecht
bare Verfahrenshandlungen ist nicht auf Beschwerden gegen 
Verwaltungsakte beschränkt, sondern erstreckt sich auch auf 
Beschwerden gegen sonstige Verfahrenshandlungen.
b) Den G eheim nisschutz nach § 30 VwVfG, der auf d ie 
O ffenlegung von Inform ationen bei der Anhörung von B e
teiligten nach § 56 Abs. 1 GW B anw endbar ist, können auch 
ungeschriebene O ffenbarungsbefugnisse einschränken, insbe
sondere wenn eine G üterabw ägung ergib t, dass das G eheim 
haltungsinteresse h in ter noch w ichtigeren anderen Interessen 
zurücktreten  muss.
c) D ie Kartellbehörde darf Betriebs- oder Geschäftsgeheim
nisse des von den Erm ittlungen betroffenen Unternehmens 
für die Zwecke der Stellungnahm e gem äß § 56 Abs. 1 GW B 
gegenüber Beigeladenen nur dann offenlegen, wenn dies ver
hältnism äßig ist, die O ffenlegung m ithin geeignet und erfor
derlich ist, die E rm ittlungen des Bundeskartellam ts zu fördern 
und das mit ihr verfo lgte öffentliche Interesse an der Verfah
rensförderung und die -  insoweit gleichgerichteten -  (Verfah- 
rens-)Interessen des Beigeladenen das G eheim haltungsinteres-
se des betroffenen Unternehm ens im  E inzelfall überw iegen .. 1

M acht der Zahler gegen den Zahlungsdienstleister einen A n
spruch aus § 675u Satz 2 BGB in der vom 31. O ktober 2009 
bis zum 12. Januar 2018 geltenden Fassung (im Folgenden: 
aF) geltend und ist d ie A utorisierung des in Rede stehenden 
Zalilungsvorgangs durch  den Zahler stre itig , trägt nach dem 
in § 675w BGB aF zum  A usdruck kom m enden Rechtsgedan
ken der Zahlungsdienstleister die Bew eislast für die A u to ri
sierung, unabhängig davon, ob der Zahlungsvorgang auf dem 
Einsatz eines Z ahlungs(authentifizierungs)instrum ents m it 
personalisierten Sicherheitsm erkm alen beruht..............................  23

Zur Berechnung der V orfälligkeitsentschädigung nach § 490 
Abs. 2 Satz 3 BGB in  einem »negativen« Zinsumfeld................. 38



4. 1.
12. III. 24 a) D ie Frage, ob die auf einer unzulässigen V ideoüberwa-
VI ZR 1370/20 chung beruhenden Erkenntnisse einer Partei bei der gericht

lichen Entscheidungsfindung verw ertet w erden dürfen, ist 
unter Berücksichtigung der Vorgaben der D atenschutzgrund
verordnung zu beurteilen .
b) D er U nionsgesetzgeber hat den M itgliedstaaten in A rt. 6 
Abs. 2 und 3 DSGVO hinsichtlich der Verarbeitung personen
bezogener Daten durch die öffentliche H and (Axt. 6 Abs. 1 
Satz 1 Buchst, e D SG VO ) die M öglichkeit eröffnet, nationale 
Bestim m ungen beizubehalten oder einzuführen, mit denen sie 
die A nw endung der Vorschriften der DSGVO  genauer festle
gen und konkretisieren. D ie Absätze 2 und 3 enthalten dam it 
Ö ffnungsklauseln zugunsten der M itgliedstaaten.
c) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezoge
ner Daten bei der gerichtlichen Entscheidungsfindung im 
deutschen Zivilprozess sind die im Lichte des Grundgesetzes 
auszulegenden Bestimmungen der Zivilprozessordnung über 
die Berücksichtigung von Parteivorbringen und Beweisangc- 
boten, insbesondere die § 286 Abs. 1, §§  355 ff. ZPO.
2. Bei der G eldentschädigung w egen Verletzung des allge
meinen Persön lichkeitsrechts handelt es sich um ein beson
deres Rechtsinstitut, das auf den Schutzauftrag aus Art. 1 und 
A rt. 2 Abs. 1 GG zurückgeht. Sie ist vom Schmerzensgeld 

" im Sinne des § 253 Abs. 2 BGB wegen der Verletzung eines 
der dort genannten R echtsgüter zu unterscheiden. Führt die 
H andlung, die eine Persön lichkeitsrechtsverletzung zur Fo l
ge hatte, auch zu einer Verletzung der G esundheit, so muss 
die darin liegende Beeinträchtigung zum  Gegenstand eines 
Schm erzensgeldanspruchs gemacht w erden und kann nicht 
stattdessen zur Begründung einer schw erw iegenden Persön
lichkeitsrechtsverletzung herangezogen w erden ..........................  45
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